Richtlinien fir die Férderung der Kulturarbeit auRerhalb stadtischer
Einrichtungen
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Praambel

Zur Férderung kultureller Aktivitdten von Initiativen und Personen, die aufRerhalb der stadtischen Institutionen
einen Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt Aachen leisten, stellt der Rat der Stadt, soweit es die
Haushaltslage erlaubt, jahrlich Haushaltsmittel zur Verfigung.

Neben dieser finanziellen Férderung unterstiitzt die Stadt Aachen Kulturinitiativen und Kinstler*innen durch
Beratung bei der Umsetzung ihrer Projekte.
Als Grundlage fur die Férderung der kulturellen Aktivitdten wurde u.a. das Kulturelle Leitprofil der Stadt
Aachen in der jeweils gultigen Fassung herangezogen sowie weitere Themenfelder, die fiir die kulturelle
Entwicklung der Stadt Aachen bedeutsam sind:

=  Grenziiberschreitung

=  Vielfalt der Kultur(en)

= Kultur aller Sparten

= Kulturelle Bildung fir Kinder und Jugendliche

= Kultur und Kreativwirtschaft



=  Kultur und Diversitat, Chancengleichheit, Inklusion

= Kultur und Nachhaltigkeit

= Kultur und Umwelt- und Klimaschutz durch Férderung nachhaltiger Infrastrukturen

= Forderung von neuen Kunstformen bspw. fur kiinstlerische Prozesse und/oder Recherchen mit
Experimentiercharakter

= Kultur und Stadtentwicklung

1. Forderinhalte

Nach diesen Richtlinien werden mit erster Prioritat kulturelle Aktivitaten von Kiinstlern*innen, Aachener freien
Kulturtragern und Kulturinitiativen gefordert, die in Aachen leben oder in Aachen arbeiten und die:

= in Aachen ihr Projekt umsetzen

=  keine ausreichenden anderen Finanzierungsmdglichkeiten haben,

=  besonders innovativ und experimentell sind

= im kulturpadagogischen und kulturpolitischen Interesse liegen

= im Interesse der Offentlichkeit liegen

= Mdglichkeiten zur Vernetzung miteinander und mit anderen Bereichen bieten (z.B.

Wirtschaft/Bildung/Schule etc.)

Als Aktivitaten gelten Einzelprojekte, Veranstaltungsreihen, kulturelle Jahresprogramme aller Sparten,
spartenitbergreifende Projekte sowie darstellende Kunst, bildende Kunst, Musik, Film und Medien, Literatur
sowie der Kultur- und Kreativwirtschaft, sofern der Kulturaspekt im Vordergrund steht.

Professionalisierungs- und Profilierungsangebote konnen grundsatzlich mitgeférdert werden.

In besonderen Fallen kann das zusténdige Ratsgremium fir die Bewilligung der Férdermittel von den oben
genannten Kriterien abweichende Beschliisse fassen, besonders dann, wenn es sich um Vorhaben handelt,
die in der Stadteregion Aachen und der Euregio Maas-Rhein stattfinden sollen.

Es besteht die Méglichkeit, mehrjahrige Zuwendungsbescheide zu erhalten. Die Entscheidung hiertiber wird
im zustandigen Ratsgremium gefasst.

Kriterien fiir die Vergabe von mehrjdhrigen Zuwendungsbescheiden sind neben den o.a. Férderinhalten:
= eine Spielstatte in der Stadt Aachen
= ein kontinuierliches und qualitatsvolles Jahresprogramm
= Ansprache verschiedener Zielgruppen in der Stadt und der Region
= nachprifbare Besucher*innen und Teilnehmer*innenzahlen
= mehrjahrige Erfahrung in der Umsetzung von Programmen und Projekten und in der Beantragung
und Abrechnung von Férdermitteln

Die Férderung ist nur fiir Projekte méglich, die der Offentlichkeit zugénglich sind. Kooperationen mit
stadtischen Institutionen, privatwirtschaftlichen sowie intermediaren Institutionen schlieen eine Férderung
nicht aus.

Doppelférderungen aus stadtischen Haushaltsmitteln sind zu vermeiden (Hinweis auf den Fonds ,Guten
Abend Aachen* zur Belebung der Innenstadt in den Abendstunden).



2. Art und Umfang der Forderung

Es wird unterschieden zwischen Spielstattenférderung, Projektférderung und investiven Férderungen
I.  Projektférderung

Il. Spielstattenférderung

lll. Investitionskostenférderung

Zu jeder Fordersaule kann ein eigener Antrag gestellt werden. Die Férderhdéchstsumme betragt € 50.000,00 zu
|. und Il. sowie € 20.000,00 zu lII.

Zur Beschleunigung des Verfahrens gibt es die Moglichkeit, die s.g. kleine KAStE bis zu einer
Zuwendungshdéhe von € 5.000,00 zu bewilligen.

Hieruber entscheidet der Kulturbetrieb unmittelbar.

Zu den zuwendungsfahigen Ausgaben sowohl bei Projektférderung als auch bei Spielstattenforderung
gehdren auch angemessene Personalkosten sowie ehrenamtlich geleistete Stunden.

MaRnahmen zur Barrierefreiheit kbnnen zusatzlich geférdert werden.

Auflerdem sind bei Veranstalterinnen mit eigenen Betriebsstatten Spielstatten, Ateliers, Ausstellungsrdumen
und Veranstaltungsraumen die Ausgaben und Einnahmen durch Vertrage (insbesondere Mietvertrage) sowie
Nebenkostenabrechnungen zu belegen.

Gefordert werden bei den Spielstatten insbesondere Betriebszuschiisse fiir Prasentations- und/oder
Produktionsorte (Personal- und Betriebskosten).

Investitionskostenforderungen sind durch Erklarungen fiir die weitere Nutzung und Nachhaltigkeit der
Investition nachzuweisen.

Investive Anschaffungen, die dem Zuwendungszweck dienen und dem Zuwendungsnehmer flr einen
langeren Zeitraum als Vermogenswert erhalten bleiben, kdnnen grundsatzlich bezuschusst werden.

Die folgende Auflistung enthalt Beispiele fir investive Anschaffungen:

= Notensétze

=  Musikinstrumente

= Zubehor fir Musikinstrumente (z.B. Marschgabeln, Stander, Tragegestelle (Carrier), etc.)
= Birogerate (z.B. PC, Drucker, Scanner, etc.)

= PC-Software

= Verpackung-, Versand- und Transportkosten fir Anschaffungen

Foérderfahig sind die durch Ausgabenbelege nachgewiesenen bzw. nachweisbaren Personal- und
Sachausgaben, die fir die Realisierung des beantragten Projekts erforderlich sind und die in einem
unmittelbaren Projektbezug stehen. Hierzu zahlen auch: Ausgaben fiir die Anmietung von Proberdumen,
Abgaben, z. B. an die Kiinstlersozialkasse, Erstellung von Materialien, wie z. B. Biihnenbild, Kostiime, Puppen,
Presse- und Offentlichkeitsarbeit/Marketing.



Die Ausgaben fiir Presse- und Offentlichkeitsarbeit/Marketing werden in der Regel nur in Héhe von maximal
20 % der zuwendungsfahigen Gesamtausgaben (ohne Miet- und Verwaltungskosten und ohne die Ausgaben
fur Presse- und Offentlichkeitsarbeit/Marketing selbst) anerkannt. Dariiber hinaus gehende Ansétze sind genau
zu begriinden.

Eine Projektférderung wird bis zur Zuschusshéhe von € 50.000,00 in der Regel als Festbetragsfinanzierung
ausgewiesen. Eine Festbetragsfinanzierung kommt u.a. dann nicht in Betracht, wenn zurilickliegende
Verwendungsnachweise vergleichbarer Kulturprojekte der Antragstellerin oder des Antragstellers nicht
fristgerecht vorgelegt wurden oder zu Rickforderungen berechtigen. Sollte es bei einer
Festbetragsfinanzierung dennoch zu spateren Einnahmeerhéhungen und/oder Minderausgaben kommen, darf
auch bei der Festbetragsfinanzierung die Zuwendung der Stadt Aachen nicht hdéher sein, als die
zuwendungsfahigen Gesamtausgaben; ansonsten ist die Zuwendung entsprechend zurlickzuerstatten.

Es besteht auf eine stadtische Zuwendung kein Rechtsanspruch, weder auf eine erstmalige Gewahrung, noch
auf die Fortsetzung von Zahlungen einmal gewahrter Zuwendungen.

Die Zuwendung darf nur zur Erfullung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden.
Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

Die stadtische Férderung kann nur zu den unbedingt notwendigen Ausgaben gewéahrt werden.

3. Forderverfahren und Antragsfrist

Antragsberechtigt sind Einzelpersonen, Kiinstler*innen, kulturelle Vereine und Vereinigungen oder sonstige
Zusammenschlisse von kulturell tatigen oder interessierten Personen mit und ohne fest gefiigte
Organisationsstruktur.

Voraussetzung fiir die Férderung ist ein schriftlicher, formloser Férderantrag. Dieser muss enthalten:

= Name, Anschrift, Bankverbindung des/der empfangsberechtigten Zuwendungsempfangers*in sowie
der Mitwirkenden

= Name und Anschrift des/der verantwortlichen Projektleiters*in

= Eine ausfiihrliche Projektbeschreibung, angelehnt an die Férderinhalte

= Angaben Uber den Veranstaltungsort, die Einzeltermine, den Abschluss der MaRnahme

= Dariliber hinaus muss der Foérderantrag einen Finanzierungsplan enthalten, aus dem die
Aufwendungen und ihre geplante Finanzierung deutlich werden. Fir den Finanzierungsplan ist das
von der Stadt Aachen zur Verfligung gestellte Formblatt zu verwenden. Der Finanzierungsplan muss
ausgeglichen sein. Der Antragsteller hat in seinem Finanzierungsplan alle durch das Projekt erzielten
Einnahmen, z.B. eigene finanzielle Mittel, Fordermittel Dritter (6ffentliche oder private), Eintrittsgelder
(inkl. Abonnement-Gelder), Verkaufserlése aus Getrankeverkauf, Sachmittel und Arbeitsleistung, mit
denen die Aufwendungen gedeckt werden, anzugeben

= Den Verwendungsnachweis des letzten Jahres (nicht bei Neuantragen)

Fir den schriftlichen Férderantrag kann das von der Stadt Aachen zur Verfligung gestellte Formblatt
oder das online-Antragsportal der Stadt Aachen verwendet werden.

Bei der Beratung sind die Mitarbeiter*innen des Kulturbetriebs gerne behilflich.

Beratungszeiten vor Ort oder per ZOOM kénnen vereinbart werden.



Eine Sprechstunde findet mittwochs zwischen 17.30 und 19.00 Uhr statt.

Den Erstantragsstellerinnen wird geraten, eine Beratung des Kulturbetriebs wahrzunehmen.

Die Antrage flr Veranstaltungsreihen, Betriebskosten, Investitionen sowie fiir kulturelle Jahresprogramme
mussen bis zum 30.09. jeden Jahres fur das folgende Jahr(e); in schriftlicher Form an den Kulturbetrieb der
Stadt Aachen gerichtet werden.

Die Antrage flr groRe Projektférderungen (grofse KAStE) missen bis zum 30.09. jeden Jahres fiir

das folgende Jahr(e) sowie 31.03. des Durchfiihrungsjahres in schriftlicher Form an den Kulturbetrieb
der Stadt Aachen gerichtet werden.

Fir Zuwendungsantrage fir einzelne kiinstlerische Projekte < 5.000 € (kleine KAStE) gelten die gleichen
Antragsvoraussetzungen. Hier liegt die spateste Frist fir die Antragstellung 3 Monate vor Beginn der
MaRnahme.

4. Jury

Zur Beratung der Antrage zur sog. groRen KASEE wird eine Jury eingerichtet. Diese Jury besteht aus
Mitgliedern des BA Kultur und Theater, je einer Person pro dort vertretener Fraktion, und einer gleichen
Anzahl von Mitgliedern aus der freien Szene, die méglichst alle kiinstlerischen Sparten abdecken. Die
Mitglieder aus der freien Szene und deren Vertreter*innen werden auf Vorschlag aus der freien Szene vom
BA Kultur und Theater fiir einen Zeitraum von 3 Jahren bestatigt. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, riickt
eine Vertretung automatisch nach.

Die Jury hat gegeniiber dem zustandigen Betriebsausschuss Kultur und Theater ein Vorschlagsrecht
hinsichtlich der Vergabe der Fordermittel aus der sog. grolen KAStE. Dazu legt die Verwaltung der Jury
jeweils die eingereichten Antrage mit einem begriindeten Vorschlag zur Férderung oder auch Ablehnung vor.
Die Verwaltung nimmt dazu beratend an die Sitzungen der Jury teil.

Alle Mitglieder der Jury sind stimmberechtigt. Beratende Mitglieder sind nicht stimmberechtigt. Bei
Interessenkollision / Befangenheiten miissen sich die entsprechenden Mitglieder des Beirats des Votums
enthalten. Entschieden wird mit einfacher Mehrheit.

Die Vorschlage werden in der Folge dem zustandigen Ratsgremium zur Bewilligung vorgelegt.

Der Kulturbetrieb entscheidet iber die sog. kleine KAStE bis zu einer Zuwendungshdhe < 5.000 Euro ohne
Einbeziehung der Jury und des zustandigen Ratsgremiums. Der Jury und dem zustandigen Ratsgremium
wird vierteljahrlich eine Auflistung der im zurlickliegenden Quartal eingegangenen bewilligten wie
abgelehnten Antrage und der vergebenen stadtischen Zuwendungen zur Kenntnis gebracht.

5. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempféngers

Der Zuwendungsempfanger ist verpflichtet, unverziglich der Bewilligungsstelle anzuzeigen, wenn:
= ernach Vorlage des Finanzierungsplans weitere Zuwendungen fiir denselben Zweck bei einer
anderen o6ffentlichen Stelle beantragt oder von ihnen erhélt oder
= wenn sich eine ErmaRigung der Gesamtausgaben oder eine Anderung der Finanzierung um mehr
als 5.000,00 € ergibt, oder

= der Verwendungszweck oder sonstige fur die Bewilligung der Zuwendung mafigeblichen Umsténde
sich andern oder wegfallen,

= sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu
erreichen ist



6. Nachweis der Verwendung

Das Datum der Vorlage fiir den Verwendungsnachweis ist bindend. Der Verwendungsnachweis ist am 31.03.
eines jeden Jahres fir das abgelaufene Jahr vorzulegen.
= Ein fehlender oder nicht korrekter Nachweis der Projektkosten kann dazu fiihren, dass fir spatere
Projekte keine weiteren stadtischen Zuwendungen erfolgen.
= Bei der Abrechnung ist als Anlage zum Verwendungsnachweis ein einheitliches Formblatt, das zur
Verfligung gestellt wird, zu verwenden. In diesem Formblatt beschreibt der Zuwendungsempfanger
die Ziele und Ergebnisse seiner kiinstlerischen Arbeit, deren Resonanz und die Zusammenarbeit mit
anderen freien und institutionalisierten Kultureinrichtungen.
= Neben dem o.a. Formblatt ist die Anlage ,Finanzierungsibersicht" (Muster der Stadt Aachen)
beizufligen.
= Im Verwendungsnachweis ist zu bestatigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass
wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Blichern und Belegen
Ubereinstimmen.

7. Erstattung der Zuwendung, Riicknahme der Bewilligung und Verzinsung

1. Die Zuwendung ist unverziiglich zu erstatten, wenn ein Zuwendungsbescheid mit Wirkung fiir die
Vergangenheit zurlickgenommen oder widerrufen wird.
2. Die Zuricknahme oder der Widerruf des Zuwendungsbescheides werden geltend gemacht, wenn:
2.1. eine auflésende Bedingung eingetreten ist,
2.2. die Zuwendung durch unrichtige oder unvollstdndige Angaben erwirkt worden ist,
2.3. die Zuwendung nicht oder nicht mehr fiir den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
3. Ein Widerruf mit Wirkung firr die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, soweit der
Zuwendungsempfanger
3.1.  Auflagen bzw. besondere Bedingungen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzlichen Frist
erfillt, insbesondere den vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt
sowie Mitteilungspflichten (s.0.) nicht rechtzeitig nachkommt.
4. Der Erstattungsanspruch ist iber dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank jahrlich zu
verzinsen.

8. Mitwirkung bei der Offentlichkeitsarbeit

Die Empfanger von KAStE-Mitteln verpflichten sich bei der Offentlichkeitsarbeit der Stadt Aachen aktiv
mitzuwirken, auf die Férderung durch die Stadt Aachen in ihren Print- und Mediaauftritten sichtbar
hinzuweisen und einen von der Stadt Aachen bereit gestellten web-Steckbrief auszufiillen, der fiir die
webbasierte Prasentation der geférderten MalRnahme genutzt werden kann.

9. Belegpriifung

Der Kulturbetrieb der Stadt Aachen prift, ob die Bewilligungsbedingungen vom Zuwendungsempfanger
beachtet wurden.

Er ist berechtigt, Blcher, Belege und sonstige Geschéaftsunterlagen zur Prifung anzufordern oder die
Verwendung der Zuwendung durch Einsicht in die Blicher und sonstigen Geschéaftsunterlagen ortlich zu priifen
oder durch Beauftragte prifen zu lassen. Unabhangig von den v. g. Bestimmungen hat das
Rechnungsprifungsamt der Stadt das Recht, die ordnungsgeméafle Verwendung der Zuwendung zu prufen.
Der Zuwendungsempfanger hat die erforderlichen Unterlagen bereit zu halten und die notwendigen Auskunfte
zu erteilen.

Samtliche Unterlagen sind fiinf volle Kalenderjahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Zahlung der letzten
Zuwendungsrate aufgrund des Zuwendungsbescheides erfolgte, aufzubewahren, sofern nicht nach
steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine langere Aufbewahrungsfrist bestimmt wird.
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10. Abweichungen

Abweichungen von diesen Richtlinien bedurfen der Zustimmung des zustédndigen Ratsgremiums.

11. In Kraft treten
Diese Richtlinien treten mit Wirkung vom 06.09.2024 in Kraft.



	Präambel
	1. Förderinhalte
	2. Art und Umfang der Förderung
	4. Jury
	5. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers
	6. Nachweis der Verwendung
	7. Erstattung der Zuwendung, Rücknahme der Bewilligung und Verzinsung
	8. Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit
	9. Belegprüfung
	10. Abweichungen
	11. In Kraft treten

